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Dezernentenberatung nicht öffentlich 26.01.2026 

Schul- und Kulturausschuss nicht öffentlich 04.03.2026 

Kreisausschuss nicht öffentlich 11.03.2026 

Kreistag öffentlich 25.03.2026 

 

Betreff 

Namensänderung der „Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Oschatz„ 

 

Beschlussvorschlag 

 

Der Kreistag des Landkreises Nordsachsen beschließt, dass die bisherige „Schule mit dem För-

derschwerpunkt geistige Entwicklung Oschatz“ ab Beginn des Schuljahres 2026/27 zum 

01.08.2026 den Namen 

 

„Schule am Stadtpark Oschatz – Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“ 

 

führt. 

 

 

 

Kai Emanuel 

Vorsitzender des Kreistages 
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Begründung zur Drucksache Nr. 4- 142/26 
Namensänderung der „Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Oschatz„ 
 

Ausgangssituation 

 

Die Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Oschatz ist eine sonderpädagogi-

sche Bildungseinrichtung des Landkreises Nordsachsen. Die bisherige Schulbezeichnung be-

schreibt ausschließlich den formalen Förderschwerpunkt und weist keinen identitätsstiftenden, 

ortsbezogenen oder pädagogisch profilierten Charakter auf. 

 

Vor diesem Hintergrund wurde durch die Schule der Wunsch geäußert, einen neuen Schulnamen 

zu entwickeln, der 

 

• Identifikation und Zugehörigkeit für Schülerinnen und Schüler, 

• Orientierung und Wiedererkennbarkeit im lokalen Umfeld sowie 

• eine positive, wertschätzende Außenwirkung 

 

ermöglicht. 

 

 

Beteiligungsprozess und Namensfindung 

 

Die Entwicklung des neuen Schulnamens erfolgte in einem mehrstufigen, breit angelegten Betei-

ligungsprozess. Dabei wurden folgende Akteure einbezogen: 

 

• Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen, 

• das gesamte Kollegium, 

• die Elternvertretungen sowie 

• schulische Gremien (Gesamtlehrerkonferenz und Schulkonferenz). 

 

 

Zentrale Elemente des Prozesses waren: 

 

• die Sammlung und Bewertung von Namensvorschlägen anhand festgelegter Kriterien, 

• die Bildung einer Arbeitsgruppe „Schulname“, 

• projektorientierte Zugänge für die Schülerinnen und Schüler (u. a. Fotobücher, Symbole, 

schulische Erlebnisse), 

• eine demokratische Wahl mit gleicher Gewichtung der Stimmen von Schülerinnen und 

Schülern, Eltern und Lehrkräften. 

 

 

In Folge des Namensfindungsprozesses ergaben sich drei Vorschläge: 

 

• Schule am Stadtpark 

• Mosaik-Schule 

• Döllnitztalschule 
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Im Ergebnis dieses Beteiligungsverfahrens setzte sich der Name „Schule am Stadtpark“ mehr-

heitlich durch: 

 

Abstimmung über Schulnamen 

Namensvorschlag Schüler Lehrer Eltern Ergebnis 

absolut 

Ergebnis in % 

Schule am Stadtpark 31 14 23 68 59 

Mosaik-Schule 11 8 11 30 26 

Döllnitztalschule 10 6 1 17 15 

Gesamtstimmen 52 28 35 115 100 

 

 

Pädagogische und örtliche Einordnung des Namens 

 

Der Name „Schule am Stadtpark“ stellt einen klaren örtlichen Bezug her und ist zugleich be-

wusst niedrigschwellig, wertneutral und inklusiv formuliert. Er ermöglicht: 

 

• eine positive Identifikation der Schulgemeinschaft mit ihrem Lern- und Lebensort, 

• vielfältige pädagogische Anknüpfungspunkte im Schulalltag, 

• eine langfristig tragfähige Außendarstellung ohne stigmatisierende Zuschreibungen. 

 

 

Ein pädagogisches Konzept zur inhaltlichen Ausgestaltung und „Belebung“ des neuen Schulna-

mens befindet sich in Erarbeitung. 

 

 

Beschlusslage der schulischen Gremien 

 

Der Namensvorschlag wurde: 

 

• in der Gesamtlehrerkonferenz beschlossen sowie 

• in der Schulkonferenz gemäß § 43 SächsSchulG bestätigt. 

 

 

Das Amt für Schulen und Bildung des Landkreises Nordsachsen wurde als Schulträger von Beginn 

an beteiligt und hat den Prozess unterstützend begleitet. 

 

 

Umsetzung und Zeitpunkt 

 

Die Namensänderung soll mit Schuljahresbeginn 2026/27 zum 01.08.2026 wirksam werden. 

 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
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